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Verordnung,
betreffend Angabe des Inhalts von Lebens- und Futter¬

mittelfendungen.

Vom 16. April 1918.
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen

zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (R .-
G.-Bl . S . 401)/18. August 1917 (R .-E .Vl . S . 823) wird
verordnet:

§ 1. Wer die nachbezeichneten Lebens- und Futter¬
mittel , allein oder mit anderen Erzeugnissen gemengt!

1. Getreide (Roggen , Weizen , Spelz Dinkel , Fesen
—, Emer , Einkorn , Gerste, Hafer ) ,

2. Hülsenfrüchte (Erbsen , einschließlich Futtererbsen aller
Att — Peluschken —, Bohnen , einschließlich Acker¬
bohnen, Linsen , Wicken) ,

3. Buchweizen, Hirse,
4. Erzeugnisse aus den zu Nr . 1 bis 3 genannten Früch¬

ten , nämlich : Mehl , Schrot , Grieß , Graupen , Grütze,
Flocken, Malz , Grünkern , mit der Eisenbahn als Wa¬
ladung . Sttickgut oder Expreßgut versendet, ist ver-
verpflichtet , auf dem Frachtbrief oder dem sonstigen
von dem Versender auszustellenden Beförderungspa¬
pieren den Inhalt der Sendung nach Art und Men¬
ge genau anzugeben.

Außerdem hat der Versender die folgenden besonderen
Angaben hinzuzufügen:

1. bei Gemenge aus Getreide , auch in Mischung mit
Hülsenfrüchten, sowie bei Spelz — Dinkel , Fesen
—, Emer , Einkorn die Bezeichnung „Getreide ",

2. bei Hülsenfrllchten die Bezeichnung: „Hülsenfrüchte",
3. bei Erzeugnissen aus Getreide die Bezeichnung : „Er¬

zeugnis aus Getreide ", bei Erzeugnissen aus Hülsen¬
früchten die Bezeichnung: „Erzeugnis aus Hülsen¬
früchten",

4. bei Früchten die zur Aussaat bestimmt sind, die Be¬
zeichnung: „Saatgut ".

§ 2. Wer die Angaben , zu denen er nach § 1 Abs. 1
verpflichtet ist, wissentlich unrichtig oder unvollständig
macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft . Neben der Strafe kann auf Einziehung
der Gegenstände erkannt werden , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter ge¬
hören oder nicht.

Wer die Angaben , zu denen er nach 8 1 Abs 1 ver¬
pflichtet ist, fahrlässig unrichtig oder unvollständig macht,
wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.
Ebenso wird bestraft , wer es der Vorschrift im 8 1 Abs. 2
zuwider unterläßt , die vorgeschriebenen besonderen An¬
gaben zu machen.

8 3. Diese Verordnung tritt mit dem 10. Mai 1918
in Kraft.

Berlin , 16. 4. 1918.

Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg v. d. H., den 25. Juni 1918.

' Der Jtänigl. Landrat.
I . 98.: ». Brüning.

Betrifft : Bedarf an Drainageröhren.

Wie das Kriegsamt mitteilt ist der größte Teil der in
Deutschland hergestellten Draingageröhren früher ins
Ausland ausgeführt worden . Da der Wunsch besteht, die
Ausfuhr von Drainageröhren wieder aufzunehmen , die
Ausfuhr aber einer GenehmiNungspflicht unterliegt , ist
es für die maßgebenden Stellen zur Beurteilung der zur
Ausfuhr zuzulassenden Mengen erforderlich , über den Be¬
darf der heimischen Landwirtschaft unterrichtet zu sein.
Der einzelne Landwirt wird bereits jetzt schon in der Lage
sein, seinen Bedarf an Drainageröhren für die im kom¬
menden Herbst und Winter vorzunehmenden Entwässer¬
ungsarbeiten , festzustellen.

Die Landwirte sind dehalb ausfzufordern ihren Bedarf
an Drainageröhren spätestens bis zum 30. Juni bei einer
ihnen bekannten Firma in Auftrag zu geben und der
Kriegswirtschaftsstelle hiervon sofort unter Angabe der
beauftragten Firma und Anzahl und Erößenmaße der be¬
stellten Röhren Kenntnis zu geben.

Da nur auf diesem Wege ein Ueberblick über den Ge¬
samtbedarf der Landwittschast gewonnen werden kann,
liegt es im eigensten Interesse der Landwirte die geforder¬
te Meldung pünktlich und gewissenhaft zu erstatten und so
zu verhindern , daß durch zu weitgehende Ausfuhrbewillig¬
ungen die spätere Eindeckung der heimischen Landwirt¬
schaft mit Drainageröhren in Frage gestellt wird.

Wird hiermit bekannt gegeben.
Bad Homburg v. d. H., 25. Juni 1918.

Die Kriegswirtschaftsstelle.
I . V.: v. R o e d e r.

Betrifft : Zuweisung von Sackstopfgarn.

Das Kriegsamt hat nachstehende Bekanntmachung der
Reichssackstelle hierher mitgeteilt:
Betrifft : Zuweisung von Sackstopfgarn.

Das von den einzelnen Verbrauchern benötigte Sack¬
stopfgarn ist bei der Reissackstelle, Berlin W. 35, Lützow-
straße 89/90 , Fernsprecher Lützow 7668 und 7669 anzu¬
fordern . Die Reichssackstelle prüft den Bedarf und deckt
denselben jeweils für einen Monat unter Zugrundelegung
einer Earnmenge von 3—5 Gramm je Sack.

Das Sackstopfgarn wird den einzelnen Verbrauchern
durch die Reichssackstelle von einem Lagerhalter unmittel¬
bar zugestellt.

Falls die Anforderung von Sackstopfgarn von einem
Sackflick-Jnstitut kommt, ist die Anforderung durch Ori-

! ginalbeläge über die dem genannten Institut zur Aus¬
besserung eingesandten Säcke mit in Vorlage bringen



so meinen sie, schützen die Pflanze vor dem Gepfkücklwer-
den ; wenn es aber trotzdem gelingt , sie zu finden , der wird
sehr glücklich. Auch über das Farnkraut sind allerlei Sa¬
gen verbreitet . Seine Blüte soll den Menschen Allwisien-
heit verleihen . Und im Getreide , so heitzt es weiter , wohne
oft ein Dämon in Wolfsgestalt . Wenn das Korn ge¬
schnitten ist, so ziehe er sich in den letzten Halm zurück. Ein
merkwürdiger Aberglaube ist an einem am Ufer der Ost¬
see gelegenen Stein geknüpft , auf dem die Fischer einst ei¬
nen ihrer Götter einen Teil ihres Fanges opferten . Wenn
jemand dem andern sein Leid wegen eines Schnupfens
klagte , so erwiderte dieser abweisend , um nicht selber den
Schnupfen zu bekommen : „Klagt dem Stein !"

— Der Hunger in Rußland wächst sich immer mehr und
mehr zu einer erschütternden Katastrophe aus . Aus 35
Gouvernements wird Mangel an Lebensmitteln gemeldet.
An vielen Orten ernährt sich die Bevölkerung von Oel-
kuchen, Kleie und gefallenem Vieh . Aber auch diese Ersatz¬
mittel sind schon im Ausgehen begriffen . Dazu nimmt die
Kindersterblichkeit überall zu. In vielen Gouvernements,

so Moskau , Petersburg , Perm , breitet sich der Hungerty - ^
phus aus . Die Kirgisen sind schon, wie der „Neue Orient " !
berichtet , soweit , daß sie Frauen und Kinder gegen Brot !
verkaufen . In anderen Kreisen kommen masienhaft Fälle :
von Hungerstod , sowie Selbstmorde infolge Hungers vor.
In Ardishan erschlagen die Sarten die arbeitsunfähigen
Kreise und Kinder , um überflüssige Esser loszuwerden . In
den Gouvernements Koftroma , Twer , Rhafan , Moskau,
Iaroslaw , Tula , Samara , Wladimir , Minsk und Peters¬
burg sind Hungerrevolten an der Tagesordnung . Und sicher !
ist, daß sich infolge der gänzlichen vernachlässigten Aussaat
und der mangelnden Ausfuhr vor; Getreide die Lage noch
katastrophaler verschärfen wird.

Kurhaus -Konzerte.
Freitag den 28. Juni 1918 von 8—9 Uhr an den Quel¬

len : Leitung : Herr Konzertmeister Hucke. 1. Choral,
i Zion klagt mit Angst und Schmerzen , 2. Marsch , Mit oer-
1 einten Kräften , Strauß ! 3. Ouvertüre , Die weiße Dame,

Boildien ; 4. Walzer , Verborgene Perlen , Ziehrer, ' 5 . Lie-
besfrühling , Blon ; 6. Melodien aus Flotte Bursche , Suppe.

Nachmittags von iy 4—6 Uhr : Leitung : Herr Julius
Schröder , Kgl . Musikdirektor . 1. Marsch , Dentschlands
Fürsten , Blankenburg : 2. Ouvertüre , Wiener Frauen,
Lehar : 3. Melodien aus Hoffmanns Erzählungen , Offen¬
bach : 4. Paraphrase über das Lied Waldandacht , Abt:
5. Vorspiel , 3. Akt Kunihild , Kistler : 6. Walzer , Schall-
Wellen , Strauß : 7. Potpourri ; !̂ er jüngste Jahrgang,
Morena.

Abends von 8^ —10 Uhr : 1. Husaren -Marsch , Fucik:
2. Ouvertüre , Orpheus in der Unterwelt , Offenbach : 3.
Chopin -Fantasie , Belker ; 4. Ungarische Tänze Nr . 5 und 6,
Brahms : 5. Ouvertüre , Euryanthe , Weber ; 6. Walzer,
Mondnacht auf der Alster , Fetras ; 7. Neue Wiener Volks¬
musik, Komzak.

Die Sparkassenbücher Lir . A Serie
11 Nr . 222518 , 561839 und 473431,
ausgestellt für ElseJann in Geisen¬
heim, Jakob Seib , Schreinermeister
in Hofheim und Crescentia Zoller
in Königstein mit Guthaben von
89 Hk 91 Pf , 37 Mk. 39 ?f. und
333 9k - 67 Pf. sind abhanden ge¬
kommen.

Die Besitzer derselben und jeder,
der Ansprüche aus denselben zu haben
glaubt , werden ausgefordert , ihre
Rechte bis . zum 15 Oktober 1918
dahier geltend zu machen , da nach
Ablauf dieser Frist die Rückzahlung
erfolgen wird.

Wiesbaden , den 25 . Juni 1918.
Direktion 9er llgsssuisclien

Ksn9e8bsnk.

Dachshunö
braun gefleckt abhanden gekommen.
Bor Ankauf gewarnt . Wiederbringer
Belohnung.

Luisenstrasse S25.

Oeffeiltliche Bücher- und Lesehalle.
Weisen der bevorstehenden Revision müssen sämt¬

liche aus der Bibliothek entliehenen Bücher bis spä¬
testens SamstaK den 29 . Juni abgeliefert werden.
Die Lesehalle bleibt von Anfang Juli ans unbestimmte
Zeit geschlossen . Der Vorstand.

Städtisch «« historisches Husewu.
Von Sonntag , den 9 . Juni 1918 sind für die Besichtigung

der Städtischen Museums folgende Tage und Stunden festgesetzt:

Dienstag , Freitag und Sonntag von 10 bis !2 Uhr
/ Mittwoch von 3 bis 6 Uhr.

Eintrittspreise :
an den Wochentage 30 Pfg , an Sonntagen 20 Pfg.

Für Vereins und Gesellschaften je 10 Pfg , die Person.
Oer * Vorstand.

5 Bette » zu der
kaufen.

2 Betten mit Strohsack. 2
mit Sprungrahmen , 1 eiserne
Bettstelle mit Unterlage.

Anzusehen vormittags von
11 — 1 Uhr.

Promenade Nr . 7.

Einzelne
schwarze Möbelstücke

zu kaufen gesucht.

Thomasstr . 1. 1. Stck.

Wohnung
1 Zimmer , große Mansarde , große
Küche mit Zubehör an ruhige Leute
zu vermieten.

Näheres vormittags Lonisen-
strafie 88 1

Vera »,» örtlicher Schriftleiter August « ad Honiburo u b ö Druck uttb « erlaß der - »kbuchdruckerei6 '. ff. Schick Hohn , Inhaber k . streudemnann.



Bei der Anmeldung des Bedarfs ist möglich anzugeben,
ob Säcke mit der Hand oder mit der Maschine geflickt
werden.

Wird hiermit bekannt gegeben.

Bad Homburg v. d . H ., 25 . Juni 1918.

Die Kriegswirtschaftsstelle.
I . B . : v. Roeder.

Bekanntmachung.

Die Inhaber der bis zum 12. Juni 1918 ausgestellten
Bergütungsanerkenntnisse über gemäß 8 3 Ziffer 1—2 des
Kriegsleistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 in den Mona¬
ten August . September . Dezember 1917 . Januar 1918 ge¬
währte Kriegsleistungen im Regierungsbezirk Wiesbaden
werden hiermit aufgefordert , die Vergütungen bei der Kgl.
Regierungshauptkasse hier bezw . den zuständigen Kre . s-
kassen gegen Rückgabe der Anerkenntnisse in Empzang zu
nehmen.

Es kommen die Vergütungen für Naturalquartiere , Na¬
turalverpflegung , Stallung und Futter in Betracht . Den
in Frage kommenden Gemeinden wird von hier aus oder
von den Landräten noch besonders mitgeteilt , welche Ver¬
gütungsanerkenntnisse in Frage kommen und wieviel die
Zinsen betragen . Auf den Anerkenntnissen ist über Be¬
trag und Zinsen zu quittieren.

Die Quittungen müssen auf die Reichstzauptkasse
lauten.

Der Zinsenlauf hört mit Ende dieses Monats auf.
Die Zahlung der Beträge erfolgt gültig an die Inhaber
der Anerkenntnisse gegen deren Rückgat Zu n 'rer Prü¬
fung der Legitimation der Inhaber ist die zahlende Kasse
berechtigt , aber nicht verpflichtet.

Wiesbaden , den 20 . Juni 1918.

Der Regierungspräsident.

I . V . : R e u h a u s.

Berlin IV. 66 , den 30 . Mai 1918.

Im Anschluß an den Erlaß vom 1«. April d. Js.
11TB 12 509 C M . d . ö. A.

II d 978 M . d. I.

Als Radbauart , bei deren Verwendung an Personen¬
kraftfahrzeugen Befreiung von der Vorschrift der elasti¬
schen Bereifung gewährt werden darf (Bekanntmachung
vom 18. Dezember 1916 . R .-G .-Bl . S . 1408s . hat der Herr
Reichskanzler ferner eine neue Radbauart der Fahrzeug-
und Vereifungsgesellschaft m . b . H. in Cöln -Ehrenfeld
zugelassen . Die Zulassung ist im Reichsanzeiger Rr . 109
vom 10. Mai d . Js . bekannt gegeben worden.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Im Aufträge gez. G e r l a ch.

Der Minister des Innern.

Im Aufträge gez. Freund.

Die Landwirtschaftskammer hält am 10. Juli , vorm.
11 Uhr , in Bad Homburg v . d . H .. Kaiser Wilhelmstraße
(am Bahnhof ) , eine Fohlenschau zur Vergebung von
Zuchterhaltungsprämien ab . Mit der Fohlenschau ist eine
Stutenkörung für das Rassauische Stutbuch verbunden.
Anmeldescheine zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen

sind bis zum 26 . d. M . bei der Landwirtschaftskammer in
Wiesbaden anzufordern.

Der « orsttzende der Landwirtschaftskammer Wiesbaden.

«kl. lefmsloll fät Mi»-, im- Mil ÄütltnbüB in
StiftnljtM oii Dein.

Wir bringen hiermit zur Kenntnis , daß an der Kgi.
Lehranstalt im Jahre 1918:

1. Ein Obstverwcrtungslehrgang für Männer und
Haushaltungslehrerinnen in der Zur vom 29.
Juli b s 8 . August,

2 . ein Obstverwertungslehrgang für Frauen in der
Zeit vom 19 . bis 24 . August »bgehalte » werden.

Die Leh' gange beginnen an den zuerst genannten Tagen
vormittags um 8 Uhr . Der Unterricht wird theoretisch und
praktisch erteilt , sodaß die Teilnehmer Gelegenheit haben die
verschiedenen Berivertungsmöglichkeiten einzuüben.

Das Unterrichtsgeld betragt snr den Lehrgang zu 1 :
für Preußen 10 Mk ., für Richtpreußen 1b Mk . : für den
Lehrgang zu 2 : für Preußen 6 Mk ., für Nichtpreußen 9 Mk.

Anmeldungen sind unter Angabe des Stande - , Bor-
und Zunamens , Wohnortes sowie der Staatsangehörigkeit
an die Direktion  zu richten.

Der Direktor.

Bad Homburg v. d. H, , den 8 . Juni 1918.

Wird veröfseuilicht.
Der Königliche Landrat.
I . B . : S e p e p s a » d t.

SCone ^ nd . t ^ ^ « . „ „VSSvI
auch bei der Heuernte ! Für je 10 kg trockener
Nesselstengel 2,80 Mk . und ein Wickel Nähfaden
unentgeltlich ! Ablief . a . d . Vertrauensl . d Nesselan¬
bau -Ges ., Berlin W . 8.

Brauchen Sie

Druck/achen, /o wenden Sie ßch an die
Buch - und Akzidenzdruckerei Schick Sohn,
Inh . C. Freudenmann , Louisenftraße 73.
Durch bedeutende Neuan/chaffungen i[t
die/elbe in der Lage Druck/achen jeder
Art in einfacher und in moderner Aus¬

führung herzuftellen.



OelkuchenWer V * * * * » * » h°be»

™ill, muß Oeifriichte »»bauen. — Srhv» jetzt ist es t êit.

Vorbereitungen für denAnbau
von Raps und Rübsen

zu treffen, die von allen Oelfrüchten die höchsten u.
sichersten Erträge bringen Für 100kg abgelieferten Raps
bezw. Rübsen erhält mann 8ö be*iu. 8)1 Mark nnd An¬
recht auf 40 kg Oelkuchen. Zur Förderung des Anbaues
stehen größere Mengen Ammoniak zur Verfügung, aus
denen für jeden zum Anbau gelangenden Hektar Oel-
saaten der Bezug von 80 kg voraussichtlich für den ge¬

samten Herbstanbau vermittelt werden kann.

SeKanntmaümngen aus
gsm ttanöelsregifler.

E» wurden eingetragen:
am 21. 6. 18. bei der Firma E.
Senkenberg zu Obernrsel. H. R A.
228. Inhaber der Firma ist jetzt
Kaufmann und Ingenieur Karl
Welge zu KaiserSIaurern. Die Rie-
derlaffung ist nach Kaiserslautern
verlegt.

Am 22. 6. 18. bei der Firma Hugo
Klemm zu Oberursel H. R . A. 293.

Die Niederlassung ist nach Heidel¬
berg verlegt.

firitüsmliM föt«elf mH fette,«rntêblrilung
Berlin NW. 7, Unter den Linden 68 « .

Sparlianefiir SasBrnffiomburg-
in Ba9 Homburgv. 9. Böhe.

Celephon Nr. 44 -- ----- - Kiflelefinraße Hr- frrrrrrr

Poftfchecti-eonfo Ur 12136 Sranhfurfa- M
6ekhäftsffun9en an HJoctientaaen Don9—12 Uhr

Einlagen lHarh 4930 000 —
Sicherheifsfonös ITIarh 765000 —

-münaellicher angelegt. — —
A,,s den Zinsen des Sicherheitsfonds sind seit Bestehen der

Kasse zu gemeinnützigen u. öffentlichen Zwecken M . 646 800 -
ausgezahlt worden.

Der üenualtungsrat

Erhöhung des Einkommens
durch Versicherung von Lei brente bei der

Pren Mischen Renten -Versicherungs -Anstalt.
Sofort beginnende gleichbleibende Rente für Männer:

beim Eintrltts altef (Jahre) : 50 1 55 I 60 I 65 ! I 1»
jährlich "/„ der Einlage: 7.248 6.244 9.612 11.496 14.196 18.120

Bei längerem Aufschub der Rentenzahlung wesentlich höhere Sätze.
Für Frauen gelten bsondere Tarife.

Vermögenswerte Ende 1917 t 123 Millionen Mark.
Tarife und nähereAuskunft durch:

Arthur Berthold , Kaufmann in Homburg vor der Höhe,
Louisenstr . 48.

Kgl . Amtsgericht.
Bad Homburgv. d. H.

9 ohnhans
enthaltend 7 Zimmer , Küche
nnd 4 Mansarden , zum
1. Oktober zu vermieten
oder zu verkaufen.
. Zu erfragen : Geschäfts¬

stelle ds. Blattes.

größerer Saal
mit Anschluß an Elektrizi¬
tätswerk für Kinovorsühr-
ungen gesucht.

Reflektanten belieben Offerten un¬
ter L. K. an die Geschäftsstelle ds.
Bl . einzureichen.

An- u. Abmeldungen
für Fremde »nd Dienstpersonal lose und iu
Blocks oorräiig in der „Kreisblatt-Drnckerei

«Gottesdienst der israelitischen Gemeinde.
Samstag , den ‘̂ 9 . Juni.

Borabend 81/J Uhr
Biorgens 9 Uhr

Nachmittags 4 Uhr
Sabbatende IO 40 Uhr

An den Werktagen.
Morgens 6*/, Uhr

Abends 8V, Uhr.
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